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Die neuere und neueste Darstellung der Schweizergeschichte
seit 1798 und der kathol. Sekundär- und Mittelschullehrer")

» Von Dr. Hans Dommann.

Es ist nicht Aufgabe des Geschichtslehrers, in
apologetischer Form eine Weltanschauung zu leh-
ren. Er würde aber anderseits sich und seine Schü-
ler täuschen, wenn er sich den Anschein geben wollte,
als trete er veraussetzungslos an die Geschichte he-

ran, als verzichte er in lebensvoller Darstellung
auf jede Weltanschauung. In diesem Sinne hat
Univ.-Prof. G. Schnürer, der bekannte Verfasser
des Werkes „Kirche und Kultur im Mittelalter",
einmal gesagt, Geschichte ohne Weltanschauung sei

eine Phrase. Auch Förster schreibt in seiner „Iu-
gendlehre", daß Verstehen und Gerechtwerden ein
charaktervolles Urteil nicht ausschließe. Gewiß, die

Wahrheit ist das erste Prinzip der Geschichtsdar-
stellung; sie schließt in sich die Pflicht, nichts Un-
wahres zu sagen und fordert den Mut, auch die

unangenehme, schmerzende Wahrheit zu sagen oder

gegebenenfalls zuzugestehen, daß man etwas nicht
weiß. Das ist für den Lehrer oft nicht leicht, weil
seine religiöse und politische Bekenntnisfreude, sein

Gefühl, seine Lektüre, seine Umwelt ihn nicht im-
mer vor unbewußt ungerechten Vorurteilen schützt;

weil er in den Einzeltatsachen auf nicht unfehlbare
Spezialforscher, auf mehr oder weniger zuverläs-
sige Lehrbücher und Geschichtswerke angewiesen ist,

anderseits aber doch nicht Sklave seines Lehrbu-
ches, bloßer Repetitor von Namen und Zahlen sein

-) Statt einer Besprechung von Er n st G a gli -
ardis „Geschichte der Schweiz". Ill.Band:
1848—1926, OrellFühli, Zürich, Leipzig, Berlin 1926.
Brosch. Fr. 9.—, Lwd. Fr. 12.—.

möchte. Für den Lehrenden, wie für den Verfasser
eines Lehrbuches, erhebt sich die weitere Schwie-
rigkeit, den Forderungen gerecht zu werden, die von
verschiedener Seite an den Geschichtsunterricht ge-
stellt werden. Ich denke an die stärkere Betonung
der Kulturgeschichte, an die Verbindung von Welt-
und Schweizergeschichte, an den staatsbürgerlichen
Unterricht usw. Gerade diese letztgenannte For-
derung, die vom Nützlichkeitsprinzip ausgeht und
vielfach_extrem formuliert wird, stellt den Lehrer
vor heikle Fragen. Sie geht oft von der anfecht-
baren Boraussetzung aus, daß „der moderne
Rechts-, Kultur- und Wohlfahrtsstaat eine Frucht
des 19. Jahrhunderts" sei und verlangt für die Be-
Handlung dieses Jahrhunderts mindestens ein gan-
zes Schuljahr. (Sek.-Lehrer Wismer, Luzern, in
der „Schweiz. Lehrerzeitung" No. 47, 1925.) Ge-
wiß, Rektor Barth hatte im allgemeinen recht, als
er den Satz formulierte: „Der Geschichtsunterricht
muß an der Gegenwart orientiert sein und zwar
ohne alle Einschränkung. Diese Forderung ist in
erster Linie ein Auswahlprinzip. Der Vollständig-
keitswahn ist einer der schlimmsten Feinde alles hi-
storischen Unterrichts." (Schweiz, päd. Zeitschr..
Sept. 1915.) Aber es liegt in der Erfüllung diel»?

Forderung für manchen Lehrenden auch die Gefahr,
daß er das Nützlichkeitsprinzip gegenüber dem for-
mal bildenden Wert des Geschichtsstudiums über-
schätzt: daß er den grundlegenden Strömungen
und Schöpfungen der früheren Zeiten — besonders
des Altertums und des Mittelalters — gegenüber
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der jüngern und jüngsten Vergangenheit nicht ge-
recht wird.

Die Behandlung des 19. Jahrhunderts, die von
den Freunden des staatsbürgerlichen Unterrichts so

lebhaft befürwortet wird, bietet noch besondere

Schwierigkeiten: Es ist nicht leicht, dem Verdachte
politischer Tendenz zu entgehen bei der Darstellung
einer Zeit, die noch so unmittelbar ins heutige ös--

fentliche Leben eingreift: die in den Parteien, in
der Tagespresse, in Versammlungen usw. polemisch
ausgebeutet wird, mit der den Schweizer person-
lichste Bande der Tradition verknüpfen und deren

Darstellung darum selbst in objektiv sein wollenden
Geschichtsbüchern oft stark gefühlsbetont ist. Der
Lehrbuchstreit und die geschichtlichen Auseinander-
setzungen der Tagespresse anläßlich der diesjährigen
Maiwahlen im Kanton Luzern haben das deutlich

genug bekundet. — Der katholische Geschichtsfor-
scher und Lehrer steht hier aus besonders schwieri-
gem Gebiete, weil die Darstellungen des 19. Jahr-
Hunderts — und um diese handelt es sich in diesem

Aufsatze ausschließlich — vorwiegend freisinm'g-pro-
testantisch orientiert sind. Freilich sind wir Katho-
liken daran zum Teil selber schuld, weil wir dieses

Forschungsgebiet allzusehr dem weltanschaulichen
Gegner überlassen haben; weil wir die Geschichts-
schreibung nicht rechtzeitig veranlaßt haben, auch

hier überall unsere Feststellungen nachzuprüfen und

zu berücksichtigen; weil wir uns durch die herrschende

Ansicht beeinflussen lassen: daß die. bedeutenden

Spezialforscher unbedingt die Objektivität verkör-

pern und weil wir vielleicht allzu nachsichtig sind,
wenn die maßgebende zünftige Kritik unsere vom
konsequent katholischen Standpunkt aus, aber mit
ehrlichem Streben nach der geschichtlichen Wahrheit
geschriebenen Abhandlungen als „klerikal" und „ul-
tramontan" abstempelt und ihnen damit die Ob-
jektivität abspricht. Es gibt aber protestantische
Historiker, die erkennen, daß zur allseitigen vbjekti-
ven Würdigung des 19. Jahrhunderts auch die ka-

tholische Geschichtsforschung — besonders der In-
nerschweiz — noch manches beitragen könnte. Ein
angesehener Zürcher Historiker hat dem Schreiben-
den gegenüber geradezu einen dahingehenden
Wunsch ausgesprochen. Und Spezialforschungen auf
diesem Gebiete haben dem Verfasser dieses Aufsatzes
selbst gezeigt, wie viele Lücken noch auszufüllen
sind, wie manches sich, durch Aktenstudium berichti-
gen läßt. — Wir fehlen auch in der Schule sehr oft
dadurch, daß wir die Besprechung des 19. Iahrhun-
derts vernachlässigen. Da und dort mag es eine

gewisse Furcht vor der heiklen Materie sein, die uns
hemmt, da und dort auch rein äußerlich der Zeit-
mangel, indem wir unsern Lehrgang nicht so fest-
legen oder innehalten, daß wir gegen Ende des

Schuljahres neben der Repetition noch genügend
Zeit für die Behandlung auch der letzten Jähr-

»>

zehnte erübrigen. So kommt es vor, daß unsere
Jünglinge und Männer nie eingehender über eine

Zeit unterrichtet worden sind, die im öffentlichen
und privaten Leben so oft Gegenstand der Diskus-
sion ist. Die Negation des Nützlichkeitsprinzips
geht hier zu weit.

Die Geschichtslehrmittel unserer katho-
lischen Schulen (z. B. die Schweizergeschichte von
Troxler mit dem vorzüglichen Kartenwerk und die

künftige revidierte Ausgabe des vortrefflichen Lehr-
buches von Dr. Suter) geben auch für diesen Zeit»
abschnitt gute Grundlagen, und man wird sie —
trotz der heftigen Angriffe von freisinniger Seite —
bei ruhiger Würdigung nicht der Unwahrheit be-

schuldigen können. Die Feststellung, daß darin der
katholische Standpunkt mehr oder weniger deutlich

zum Ausdruck komme, kann in unsern Augen ihren
Wert nicht vermindern und ihre Gebrauchsfähig-
keit in Schulen mit überwiegend katholischen Schü-
lern nicht in Frage stellen. Der Vorwurf, daß durch
sie die verfassungsmäßig garantierte Ueberzeugung
Andersdenkender verletzt werde, müßte durch den
Nachweis begründet werden, daß die Verfasser Ab-
sichten und Handlungen von Konfessionen, Parteien
und Männern schief und* unwahr darstellen und
wichtige Vorkommnisse und Verdienste von Bertre-
tern anderer Weltanschauungen absichtlich ver-
schweigen. Zudem hätten wir Katholiken mannig-
fache Gelegenheit, Grundlagen für ähnliche Aus-
setzungen aus Lehrmitteln herauszuheben, die in die

Hand der Kinder von Diasporakatholiken gelegt und
teilweise in vorwiegend katholischen Schulen ge-
braucht werden. Es seien — ohne in allen Fällen
ausgesprochene Tendenz behaupten zu wollen — ei-
nige Beispiele hier angeführt.

Die „Welt- und Schweizergeschichte für schweiz.

Sekundär-, Real- u. Bezirksschulen" von Schel-
ling-Dierauer, die im allgemeinen objektiv
ruhig gehalten ist und manche Vorzüge hat, ver-
schweigt manches, was nicht nur vom kath. Stand-
punkte aus als wichtig und erwähnenswert erscheint.

(Im Verschweigen kann ebenso bestimmte Tendenz
liegen, wie im einzelnen scharfen Ausdrücken!) Sie
behauptet völlig unrichtig, der Jesuiten- und Kapu-
zinerorden feien „zur Bekämpfung des Protesta»-
tismus entstanden": sie bezeichnet die Erhebung
Nidwaldens (1798) als das Merk „einiger über-
eifriger Priester", die das Volk zur Anschauung ge-
bracht hätten, „die Religion und das Vaterland
seien durch die Eidforderung bedroht", und ver-
schweigt dabei, daß die Entziehung der Klostergüter,
das Novizenverbot, die Unterdrückung von Prozes-
sionen und Wallfahrten, die Benachteiligung der

Geistlichen, die Ausweisung des Nuntius, der Herr-
schende Geist der Aufklärungsphilosophie und des

Freimaurertums tatsächlich eine Gefahr für das re-
ligiöse Leben bedeuteten. Anderseits gibt sie ZU,



Nr. 44 Schweizer-Schule Seite 449

daß der Zweck der Badener Artikel gewesen sei:
„den Einfluß des päpstlichen Stuhles und der rö-
mischen Priesterschaft auf die katholische Schweiz
zu schwächen." Die kirchentreue Partei bezeichnet sie

mit dem odiösen Namen „Ultramontane". Die tie-
fern Ursachen des Sonderbundskrieges sind nicht
genügend herausgehoben. Vom Kulturkampf wird
gesagt: „Staat und Kirche stritten, wie im Mittel-
älter, um die Grenzen ihrer Macht Aber die
römisch-kirchliche Partei hielt zu den Bischöfen ge-
gen die Regierungen": die Gewalttaten dieser Re-
gierungen aber werden verschwiegen usw. — Wi -

gets „Schweizergeschichte vom Dreiländerbund
bis zum Völkerbund," die im übrigen alle Anerken-
»ung verdient, verschweigt ebenfalls manches, was
uns wichtig scheint. Bezüglich des Sonderbunds-
krieges sagt sie: „Zwei Kantonsregierungen hatten
ihn verschuldet: die aargauische und die luzernische",
und übergeht damit die Hauptschuldigen. Wenn
nach der Beseitigung des Sonderbundes gesagt
wird: „Die Gesandten der sieben Orte erschienen
wieder auf der Tagsatzung und wurden brüderlich
aufgenommen," so kann damit insofern eine falsche
Vorstellung gebildet werden, als nicht gesagt wird,
daß diese Gesandten, die „brüderlich aufgenommen"
wurden, derjenigen Partei angehörten, welche die

katholischen Kantone bekämpft hatte. —
Wilh. Oechslis lebendig und mit vielsei.

tiger Kenntnis geschriebene, mit einem guten Kar-
tenwerk versehene „Schweizergeschichte für Sekun-
dar-, Real- und Mittelschulen" läßt auch manches

ungesagt, was gesagt werden müßte, und verleugnet
den protestantisch-freisinnigen Standpunkt des ge-
lehrten Verfassers keineswegs. Bei den Kämpfen
der ìlrschweiz wird gesagt: „Die katholische

Geistlichkeit, die in der verkündeten Gewissens- und
Glaubensfreiheit Gefahr für die Religion witterte,
schürte die Erbitterung nach Kräften." Die Revo-
lutionäre von 1830 aber werden als „für d.ie

Freiheit glühende Gemüter" idealisiert. Bei den

Ursachen zum Sturze der Dreißigerregenten wird
der Satz formuliert: „Am meisten aber sündigte die

liberale Regierung (Zürichs) in den Augen vieler

zu Stadt und Land, indem sie in Kirche und Schule
den religiösen Freisinn, wie die einen sagten, oder
den Unglauben nach der Meinung der andern, be-

günstigte". Merkwürdig ist die Darstellung der Par-
teitendenzen zu Beginn der vierziger Jahre und zur
Zeit der Badener Konferenz: „. Die einen, die

,Ultramontanen' oder Klerikalen', erblickten im
unbedingten Gehorsam gegen Rom, im strengen
Festhalten am katholischen Kirchenglauben das Heil.
Die andern, die Liberalen' oder ,Radikalen', such-

ten dagegen die Grundsätze der Aufklärung und
Toleranz im Volke zu verbreiten und Staat und
Schule möglichst dem Einfluß der Kirche zu entzie-

hen. In diesem Sinne hatten die freisinnigen

Staatslenker... in Baden ein geheimes Vorgehen
verabredet, um die Rechte des Staates gegen die

Uebergriffe der Kirche zu wahren Obschon diese

,Badener Artikel' eigentlich nichts enthielten, als
was schon andern Staaten von Rom zugestanden

war, hatte der Papst sie dennoch in einem Schrei»
den als .falsch, verwegen und nach Ketzerei rie-
chend' verdammt ." Das Kloster Muri wird
der Begünstigung des Freiämteraufstandes beschul-

digt. Die konservative Umwälzung von 1841 im
Kanton Luzern schildern u. a. folgende Sätze:
„Glücklicher war dagegen die Priesterpartei in Lu-
zern, das seit 1830 unter den liberalen Kantonen
in vorderster Reihe gestanden hatte. Hier war es

ihren unermüdlichen Anstrengungen gelungen, das
Landvolk nach und nach seinen freisinnigen Führern,
unter denen es 1830 die Rechtsgleichheit errungen
hatte, durch den Ruf der Religionsgefahr zu ent-
fremden. „Das neue Grundgesetz" gab zwar dem

Volke noch größere Rechte als bisher; aber zugleich
überlieferte es den Staat und die Schule völlig der
Herrschaft der Kirche. „Die neue Regierung zeigte,
wes Geistes Kind sie war, indem sie die Versas-
sung dem Papste überschickte und ihn um seinen

Segen dazu bat." Den Artikel des Bundesvertrages
von 1815, der durch die radikalen Aargauer mit
der Klosteraufhebung verletzt wurde, bezeichnet

Oechsli als „veraltet, auf verdächtige Weise ent-
standen." Die Schuld am Sonderbundskriege scheint

nach ihm bei den „ultramontanen" Kantonen
„Luzern voran" — zu liegen. „Sie schienen es,"
sagt Oechsli, „darauf abgesehen zu haben, den Re-
ligionskrieg planmäßig heraufzubeschwören." Der
Sonderbund habe die übrige Schweiz „mit Tren-
nung und Krieg bedroht."

Der Iesuitenfeind Aug. Keller wird idealisiert.
(„In dreistündiger glänzender Rede wies dieser die

verwerfliche Moral des Ordens und seine Gefähr-
lichkeit für den Frieden des Vaterlandes nach.")
Leu und Siegwart seien weniger friedlich gesinnt
gewesen als die liberale Tagsatzungsmehrheit. „Wie
zur Herausforderung der freisinnigen Schweiz"
haben sie die Berufung der Jesuiten betrieben.

„Immer größer wurde in der freisinnigen Schweiz
der Unwille darüber" — so fährt Oechsli fort —
„daß einer der drei Vororte der Eidgenossenschaft
sich den Jesuiten überliefern wollte. Sollte die Iu-
gend der innern Schweiz wieder in der finstern
Denkart jenes Ordens, der kein Vaterland kannte,

auferzvgen werden? Sollte der Geist der Duldung
und Aufklärung, der Katholiken und Reformierte
innerlich vereint hatte, abermals fanatischem Glau-
benshasse weichen und die Wunden, die das Vater-
land zu dreihundertjährigem Siechtum verurteilt
hatten, von neuem aufgerissen werden? So dachten

Tausende, und immer lauter erhob sich der Ruf:
,Fvrt mit den Jesuiten!'" Die Haltung der Sonder-
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bundskantone wird in völliger Verkennung der ed-

leren Motive so gewürdigt: „So nahm sich ein

Sechsteil des Schweizervvlkes heraus, zu erklären:

Mag die Mehrheit beschließen, was sie will; wenn
uns ihre Beschlüsse nicht gefallen, so werden wir
uns diesen mit den Waffen widersetzen'. Die Lenker
des Sonderbundes scheuten auch nicht vor Landes-
verrat zurück. „Unmöglich konnte die Schweiz, wenn
sie nicht in die Zeiten des borromäischen Bundes
zurückfallen wollte, eine solche Eidgenossenschaft in
der Eidgenossenschaft dulden." Die Gewalttaten
nach der Besiegung der Sönderbundskantone wer-
den verschwiegen oder nur mit Sätzen folgender
Prägung angedeutet: „Die neuen Regierungen
von Luzern, Freiburg und Wallis machten von der
Erlaubnis, auf die Schuldigen zu greisen, Gebrauch
und zogen die Houpturheber des Sonderbundes, so-
wie die Klöster bei der Bezahlung in Mitleiden-
schaft."

Wie in den meisten freisinnigen Darstellungen
wird die Entstehung des Bundesstaates — ebenso

wie die Helvetik — idealisiert. Oechsli sagt von der

Bundesverfassung von 1848: „Seit das Schwei-
zervolk in der Bundesversammlung ein Mittel
hatte, dem Willen der Mehrheit in gesetzlicher

Weise Geltung zu verschaffen, seitdem der Bund
die Kraft hatte, die gesetzlichen Behörden wie die

Freiheitsrechte des Volkes zu schützen, hörten auch

die Putsche und Freischaren von selbst auf
Ein Gefühl des Glückes und Stolzes auf die neue

Staatsordnung verbreitete sich durch das ganze

Land." Der Kulturkampf wird nur mit dem be-

schönigenden Satze erwähnt: „Streitigkeiten, die in-
folge der Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit
zwischen einzelnen Kantonen und der katholischen

Kirche ausgebrochen waren, veranlaßten die Auf-
nähme einer Reihe von Artikeln in die Bundes-
Verfassung, welche die Rechte des Staates gegen-
über der Kirche besser schützen sollten."

(Fortsetzung folgt.)

Eine Rechenstunde

Der Zufall führte mich in das kleine Schulzim-
mer eines Kollegen der Nachbarschaft. Nieder ist
das Lokal, klein die Fenster! Ueber 12g Augen
mustern neugierig den Eindringling. Eine Gesamt-
schule unter den schwierigsten Verhältnissen! Der
Unterricht beginnt. Mit „Alles zur Ehre Gottes"
ergänzt der kleine und doch so große Kinderchor das
tägliche Gebet. Sechs Klassen harren der Arbeit.
Auf dem Tische, es ist kein Pult vorhanden, liegen
ausgebreitet sechs Rechenhefte. Welche Klasse zuerst
bedienen? An der Wand hängt eine vom Lehrer
selbst verfertigte Tabelle. Die zweite Klasse macht
das Einmaleins von eins bis sechs, die dritte von
zwei bis zehn, die vierte von zehn bis hundert. Auf
der hölzernen Wandtafel stehen zwei Rechnungen
für die oberste Klasse geschrieben: Wiederholungen
über Dreieck und Kreis. Auf den kurzen Hinweis
des Lehrers macht sich die kleine Schar an die Lö-
sung der Aufgabe. Die fünfte Klasse ist ziemlich
groß und scheint sehr geweckt. Eine Schülerin teilt
die Rechnungshefte aus,' einige vom Lehrer bezeich-
nete Rechnungen aus dem soeben behandelten Ab-
schnitt werden mit mehr oder weniger Sorgfalt
eingetragen. Jetzt kommen die Kleinen an die
Reihe. Einige wenige Minuten Kopfrechnen! Dann
müssen auch sie zum Griffel greifen und schriftlich
arbeiten. Die „Vierte" liest das Einmaleins. Mit
ihr scheint der Lehrer ziemliche Mühe zu haben,
trotzdem sie nur fünf Angehörige zählt. Der flei-
ßige Schulmeister hat bereits vor Beginn des Un-
terrichtes drei vermischte Beispiele mit den richti-

gen Ansätzen an die zweite Wandtafel geschrieben.
Die Ansätze wollen nicht recht in die Köpfe hinein.
Die an der Wandtafel stehenden Beispiele werden
eingehend nach Inhalt und Form besprochen und
darnach von den Schülern gelöst. Die Drittkläßler
haben sich ihrer Aufgal e bereits entledigt. Der Leh-
rer erklärt die zu lösenden Rechnungen. Gleiche Be-
Handlung erfährt die „Zweite". .So sind zwanzig
Minuten dahin. Jetzt kann der Betriebsleiter et-
was ausruhen. O nein! In der sechsten Klasse muß
der Würfel eingeführt werden. Unterdessen haben
die Fünf der „Vierten" die gestellte Aufgabe rich-
tig gelöst. Das Rechenheft enthält ähnliche Bei-
spiele. Drei Viertelstunden 'sind verflossen. Ein
besserer Schüler der Oberschule kontrolliert die
Rechnungen der ganz Kleinen. Mit der nächsten
Klasse übt der Lehrer im Kopfrechnen. Die Stunde
geht dem Ende entgegen. Nur ungern bricht der
emsige Meister dieses Fach ab. Aber nicht plötzlich
mit dem Stundenschlag bricht er ab. Wie ein Zahn-
rad in das andere, so greift auch hier ein Fach in
das andere ein. Der Uneingeweihte kann sich zwar
des Eindrucks fast nicht erwehren, dem Unterricht
liege kein Plan zugrunde, der Lehrer wisse fast nicht,
wo wehren, wie der Volksmund sagt. Dem ist aber
nicht so. Die Pläne, nach denen die sechs Zahlen-
gebäude aufgebaut werden müssen, zeigen folgende
Berührungspunkte:

1. Der Unterricht soll so eingeteilt sein, daß
keine Zeit verloren geht. Einführungen sollen da-
her nicht am Anfang des Unterrichtes behandelt

»
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